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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1980

Norm

KFG 1967 §62 Abs3

Rechtssatz

Dem Versicherten steht ein klagbarer Deckungsanspruch nur gegenüber dem Versicherer zu, welch letzterer auch in

der Schadenbehandlungsversicherung vom geschädigten Dritten direkt geklagt werden kann. Dies ändert jedoch

nichts an der Haftung des Versicherten gegenüber dem geschädigten Dritten, weshalb er diesem gegenüber nicht

einwenden kann, daß den Schaden seine Versicherung zu decken habe.
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